
 

 

 
 
  

FAQ’s Zur WINTEC-Einreichung 



FAQ’s zur WINTEC-Einreichung 

Seite 2 von 4  sozialministerium.at 

INHALTSVERZEICHNIS 

Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................. 2 

Kann die Einreichung auch per Mail erfolgen? .......................................................................... 3 
Ist eine Publikationsliste erforderlich? ....................................................................................... 3 
Müssen bei der Einreichung bereits alle Publikationen zu dem Projekt übermittelt werden? 3 
Können auch Teams teilnehmen? .............................................................................................. 3 
Wie ist das, wenn außer mir/uns sonst noch jemand an dem Projekt mitgearbeitet hat? ...... 3 
Dürfen mehrere Projekte eingereicht werden? ......................................................................... 3 
Gibt es eine spezielle Auflage für das Aussehen der maximal 15-seitigen 
Projektbeschreibung? ................................................................................................................ 3 
Muss explizit darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem eingereichten Projekt um 
eine österreichische Arbeit handelt? ......................................................................................... 4 
Kann auch ein Projekt eingereicht werden, von dem es noch keine „abgenommene“ 
Publikation gibt? ......................................................................................................................... 4 
In welcher Sprache muss die Projektbeschreibung verfasst sein? ............................................ 4 
In welcher Sprache müssen die Publikationen verfasst sein? ................................................... 4 
Kann ich wo nachfragen, wenn ich noch weitere Fragen habe? ............................................... 4 
 
  



FAQ’s zur WINTEC-Einreichung 

Seite 3 von 4  sozialministerium.at 

Kann die Einreichung auch per Mail erfolgen? 
Ja gerne, z.B. als PDF oder Microsoft-Word an roland.weinert@sozialministerium.at. 

Ist eine Publikationsliste erforderlich? 
Nein. Als Unterstützung bei einem Lebenslauf/CV wird eine Publikationsliste (der bisherigen 
Arbeiten) jedoch gerne gesehen. 

Müssen bei der Einreichung bereits alle Publikationen zu dem Projekt 
übermittelt werden? 
Es müssen nicht alle Publikationen zur Ersteinreichung mitgegeben werden. Die Zusammen-
fassung muss jedoch die entsprechenden Referenzen enthalten (gerne auch elektronisch 
verlinkte Inhalte), welche bei Bedarf vorgelegt werden können. 

Können auch Teams teilnehmen? 
Ja. 

Wie ist das, wenn außer mir/uns sonst noch jemand an dem Projekt 
mitgearbeitet hat? 
Bei der Mitarbeit von mehreren AutorInnen an diesem „Projekt“ ist der jeweilige Anteil rele-
vant. Wenn die einreichende/n Person/en insgesamt für den überwiegenden Teil verant-
wortlich ist/sind, gibt es keine Einschränkung bei der Zulassung der Arbeit als die einer Per-
son bzw. eines Teams. Die Erwähnung der Co-AutorInnen ist jedoch sicherzustellen und das 
Einverständnis der „MitautorInnen“ muss gegeben sein. 

Dürfen mehrere Projekte eingereicht werden? 
Grundsätzlich ja. An jeden/jede Teilnehmer/in bzw. jedes Team wird jedoch maximal ein 
Preis vergeben. 

Gibt es eine spezielle Auflage für das Aussehen der maximal 15-seitigen 
Projektbeschreibung? 
Nein. Aufgrund des gewollten, möglichst großen, Spielraums bei den eingereichten Projek-
ten gibt es hinsichtlich der vorgeschriebenen Form, der maximal 15-seitigen Projektbe-
schreibung, keine Einschränkungen. Lediglich auf eine „einfache“ Darstellung ist zu achten. 
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Muss explizit darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem einge-
reichten Projekt um eine österreichische Arbeit handelt? 
Es ist von Vorteil, wenn bereits aus der Projektbeschreibung hervorgeht, dass es sich entwe-
der um eine österreichische Forschungsarbeit (an einer österreichischen Universität oder FH) 
handelt oder von einem/einer Österreicher/in durchgeführt wurde. Spätestens bei einer 
finalen Auswahl wird dies nochmals explizit geprüft. 

Kann auch ein Projekt eingereicht werden, von dem es noch keine „ab-
genommene“ Publikation gibt? 
Grundsätzlich nicht. Sollte es sich jedoch um die Fortsetzung einer bereits publizierten Arbeit 
z.B. im Rahmen einer Bakk.-Arbeit u.dgl. handeln, wäre dies im Einzelfall durch die Jury zu 
prüfen. 

In welcher Sprache muss die Projektbeschreibung verfasst sein? 
Deutsch. 

In welcher Sprache müssen die Publikationen verfasst sein? 
Deutsch oder Englisch. 

Kann ich wo nachfragen, wenn ich noch weitere Fragen habe? 
Weitere Fragen werden gerne unter mario.fuerst@sozialministerium.at beantwortet. 

Aktuelle Informationen gibt es auch unter: 

www.sozialministerium.at/WINTEC 

BUNDESMINISTERIUM  
FÜR ARBEIT, SOZIALES  
UND KONSUMENTENSCHUTZ 
Stubenring 1, 1010 Wien 
Tel.: +43 1 711 00-0 
sozialministerium.at 

http://www.sozialministerium.at/

	INHALTSVERZEICHNIS 
	Kann die Einreichung auch per Mail erfolgen? 
	Ist eine Publikationsliste erforderlich? 
	Müssen bei der Einreichung bereits alle Publikationen zu dem Projekt übermittelt werden? 
	Können auch Teams teilnehmen? 
	Wie ist das, wenn außer mir/uns sonst noch jemand an dem Projekt mitgearbeitet hat? 
	Dürfen mehrere Projekte eingereicht werden? 
	Gibt es eine spezielle Auflage für das Aussehen der maximal 15-seitigen Projektbeschreibung? 
	Muss explizit darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem eingereichten Projekt um eine österreichische Arbeit handelt? 
	Kann auch ein Projekt eingereicht werden, von dem es noch keine „abgenommene“ Publikation gibt? 
	In welcher Sprache muss die Projektbeschreibung verfasst sein? 
	In welcher Sprache müssen die Publikationen verfasst sein? 
	Kann ich wo nachfragen, wenn ich noch weitere Fragen habe? 


